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Patientenverfügungsgesetz: Sachverständige für Beratung

Patientenverfügungen, die ohne vorhergehende fachkundige Beratung 
verfasst wurden, sind häufi g schwammig formuliert und damit nicht 
praxistauglich. Schlimmstenfalls laufen uninformiert angefertigte Verfü-
gungen sogar dem Willen des Verfassers zuwider, weil er sich über die 
Konsequenzen des Unterzeichneten nicht vollständig im Klaren war. 

Aus diesem Grund haben im März bei einer Sachverständigenanhörung 
vor dem Rechtsausschuss des Bundestages alle neun eingeladenen Exper-
ten fachkundige Beratung grundsätzlich befürwortet. Sie nahmen Stellung 
zu den drei in den Bundestag eingebrachten, ursprünglichen Entwürfen 
für ein Patientenverfügungsgesetz, von denen lediglich der Vorschlag der 
fraktionsübergreifenden Gruppe um Wolfgang Bosbach diese Erkenntnis 
ernst nimmt. Der Entwurf dieser Gruppe wird jedoch, unter anderem 
weil er zusätzlich noch eine notarielle Beurkundungspfl icht fordert, von 
der Mehrzahl der Experten als zu bürokratisch kritisiert. 

Neben den drei eigentlichen Gesetzesvorschlägen existieren mitt lerwei-
le zwei Änderungsanträge, die die Bedeutung fachkundiger Beratung 
anerkennen. Zum Entwurf der Gruppe um Joachim Stünker hat Marlies 
Volkmer einen Änderungsantrag eingebracht, in dem zur Voraussetzung 
einer verbindlichen Patientenverfügung gemacht wird, dass „sie er-
kennbar Ausdruck einer informierten Willensbekundung ist“. Das wird 
als erfüllt angesehen, „wenn die Patientenverfügung bei ärztlicher oder 
anderer fachkundiger Beratung erstellt worden ist“. Auch zum Entwurf 
der Gruppe um Zöller und Faust gibt es einen von der Gruppe selbst 
eingebrachten Änderungsantrag, der Kritikpunkte der Deutschen Hos-
piz Stift ung am ursprünglichen Entwurf aufnimmt und Beratung als Soll-
Vorschrift  festschreibt. Nach dem Willen der Koalitionsfraktionen soll der 
Bundestag Ende Mai über Entwürfe und Änderungsanträge abstimmen.

Weitere Informationen und ausführliche Stellungnahmen der Deutschen 
Hospiz Stift ung zu den einzelnen Gesetzentwürfen sind im Internet unter 
www.hospize.de abrufb ar.

Kusch gibt auf – Politik bleibt in der Verantwortung

Der ehemalige Hamburger Justizsenator Roger Kusch hat im Februar an-
gekündigt, keine weitere Beihilfe zum Suizid zu leisten. Damit zog er die 
Konsequenz aus einem Beschluss des Hamburger Verwaltungsgerichtes, 
das seine für 8.000 Euro angebotene Suizidbeihilfe als „sozial unwertig“ 
bezeichnete und untersagte. Kusch, der im vergangenen Jahr fünf Mal öf-
fentlichkeitswirksam Unterstützung zur Selbstt ötung geleistet hatt e, ver-
zichtete auf weitere Rechtsmitt el.

Damit ist die Politik allerdings nicht von der Aufgabe entbunden, mit 
einem Verbot der geschäft smäßigen Suizidbeihilfe endgültig für rechtliche 
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Klarheit zu sorgen und so eventuellen Nachahmern vorzubeugen. Im Juli 
des vergangenen Jahres hatt e der Bundesrat mit großer Mehrheit den Ent-
schluss gefasst, gesetzgeberisch tätig zu werden. Seither stand das Thema 
nicht mehr auf der Tagesordnung.

Kritik am Notensystem zur Heimbewertung

Ab Mai wird der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) unan-
gemeldet Pfl egeheime besuchen und sie nach einem Schulnotensystem 
bewerten. Die Ergebnisse sollen ab dem Spätsommer unter anderem im 
Internet veröff entlicht werden. Kritiker monieren, dass das Ziel – nämlich 
Transparenz für die Betroff enen herzustellen – unterlaufen werde durch 
die konkrete Ausgestaltung des Bewertungssystems. So kann etwa eine 
schlechte Note für die Pfl egequalität in der Gesamtbeurteilung durch 
eine gute Note für die Verpfl egung ausgeglichen werden.

Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hatt e deswegen im März 
Nachbesserungen angekündigt. „Die Menschen müssen schlechte Pfl e-
ge-Noten klar erkennen können“, forderte sie. Dagegen haben sich die 
Pfl egekassen, der Medizinische Dienst und die Leistungserbringer aller-
dings erfolgreich gewehrt. Bis auf Kleinigkeiten wurde nichts geändert: 
Die Einzelnoten werden jetzt in orange statt  wie ursprünglich geplant in 
blau dargestellt. Je schlechter eine Note ist, desto dunkler das Orange.  

Die bayerische Landesregierung hat unterdessen einen eigenen Prüfl eit-
faden vorgestellt, der parallel zum bundesweiten Notensystem zum Ein-
satz kommen soll. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden ab 2011 jähr-
lich veröff entlicht.
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Schweiz: Dignitas unterliegt vor Gericht

Die Schweizer Suizidbeihilfe-Organisation Dignitas hat vor Gericht eine 
herbe Niederlage erlitt en. Das Schweizerische Bundesgericht lehnte im 
April letztinstanzlich das von Dignitas gestellte Gesuch ab, das tödliche 
Mitt el Natrium-Pentobarbital (NaP) zur Unterstützung bei der Selbstt ö-
tung beziehen, verwenden, aufb ewahren und abgeben zu dürfen. Es kön-
ne nicht sicher gestellt werden, dass Dignitas über das nötige qualifi zierte 
Fachpersonal verfüge, um den missbrauchsfreien Einsatz von Natrium-
Pentobarbital zu garantieren, formulierte das Gericht.

Auch politisch gerät Dignitas zunehmend unter Druck. Das Schweizer 
Justiz- und Polizeidepartement erarbeitet derzeit Aufsichtsregeln für die 
Suizidbeihilfe. Der Präsident der Nationalen Ethikkommission plädiert 
für ein Gesetz auf Bundesebene, das die Transparenz der Finanzen ge-
währleiste, so dass sich weder einzelne Sterbehelfer noch die Organisati-
onen selbst bereichern können. Dignitas-Geschäft sführer Ludwig A. Mi-
nelli hält die Finanzen seines Vereins bislang unter Verschluss. Es besteht 
der Verdacht, dass das Geld, das Dignitas für die Suizidbeihilfe verlangt, 

Gericht bezweifelt 
qualifi ziertes Personal 
bei Dignitas
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nicht ausschließlich zur Deckung der Kosten verwendet wird. Unter-
stützung bei der Selbstt ötung aus „selbstsüchtigen Motiven“ steht in der 
Schweiz unter Strafe.

Italien: „Patientenverfügungsgesetz“ verbietet                      
Abbruch künstlicher Ernährung

Nur anderthalb Monate nach dem öff entlichen Gezerre um die italie-
nische Wachkomapatientin Eluana Englaro, die im Februar wenige Tage 
nach Abbruch der künstlichen Ernährung gestorben war, hat der italie-
nische Senat ein „Patientenverfügungsgesetz“ beschlossen. Dem Gesetz 
zufolge dürfen Italiener eine allerdings für die Ärzte nicht verbindliche 
Patientenverfügung vorlegen, in der sie ausdrücklich festhalten können, 
dass sie im Endstadium einer Krankheit Therapien ablehnen, wenn die 
Aussicht auf Genesung off enkundig gering ist. Die Ablehnung von künst-
licher Ernährung und Flüssigkeitszufuhr ist jedoch untersagt. 

Für Ärzte und Pfl egekräft e, die dennoch die Versorgung Schwerstkranker 
mit Nahrung und Flüssigkeit abbrechen, sieht das Gesetz Strafen zwi-
schen fünf und 15 Jahren Haft  vor. Die Opposition kündigte bereits eine 
Initiative für eine Volksabstimmung an, falls das umstritt ene Gesetz auch 
im Abgeordnetenhaus gebilligt werden sollte.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.hospize.de abrufb ar.

Frankreich: Bezahlter Urlaub für die Begleitung Sterbender

Wer seine Arbeit ruhen lässt, um sterbende Angehörige zu begleiten, 
erhält in Frankreich künft ig für bis zu drei Wochen einen täglichen Zu-
schuss von 49 Euro. Die gesetzliche Neuregelung soll es den Familien 
erleichtern, sich in den letzten Wochen ganz den Sterbenden zu widmen. 
Heimaufenthalte sollen damit reduziert werden. Die Initiative, von der 
Schätzungen zufolge jedes Jahr 20.000 Familien profi tieren werden, fand 
parteiübergreifenden Zuspruch.

Bereits zuvor war es in Frankreich möglich, sechs Monate unbezahlten 
Urlaub für die Betreuung kranker Angehöriger zu nehmen. In Deutsch-
land haben Arbeitnehmer seit vergangenem Juli Anspruch auf sechs Mo-
nate unbezahlten, aber sozialversicherten Urlaub, wenn sie sich um Pfl e-
gefälle kümmern.
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Sterbehilfe – Neun Monate auf Bewährung für Rechtsanwalt 

Das Landgericht Fulda hat einen Rechtsanwalt wegen versuchten Tot-
schlags zu neun Monaten auf Bewährung und 20.000 Euro Geldbuße ver-
urteilt. Er hatt e der Tochter einer im Wachkoma liegenden Frau geraten, 
den Schlauch der PEG-Sonde zu kappen, über die ihre Mutt er ernährt 
wurde. Zuvor hatt e sich das Pfl egeheim geweigert, die künstliche Ernäh-
rung einzustellen, obwohl der behandelnde Arzt die Magensonde als me-
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dizinisch nicht weiter indiziert bewertet hatt e. Die Tochter, die daraufh in 
den Schlauch durchschnitt , wurde frei gesprochen. Ihre Mutt er starb zwei 
Wochen später, ohne dass ein Zusammenhang mit der kurzfristig unter-
brochenen Nahrungszufuhr bestand. Der verurteilte Rechtsanwalt geht in 
Revision. 

Pfl egekräfte wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Wegen fahrlässiger Tötung sind drei Pfl egekräft e eines Augsburger Pfl e-
geheimes zu Geldstrafen zwischen 750 und 2.800 Euro verurteilt worden. 
Eine 82jährige Bewohnerin des Heimes war bereits vor vier Jahren ums 
Leben gekommen, nachdem eine Praktikantin sie gegen Mitt ag mit einem 
Bauchgurt am Bett  fi xiert hatt e. Die Praktikantin, die zu dem Zeitpunkt 
bereits mit der theoretischen Ausbildung zur Altenpfl egerin fertig war, hat-
te dabei nicht wie vorgeschrieben das Bett gitt er hochgestellt. Die Heimbe-
wohnerin war daraufh in so unglücklich aus dem Bett  gerutscht und im Fi-
xiergurt hängen geblieben, dass sie starb. Weder die Schichtdienstleiterin, 
die in der Spätschicht gearbeitet hatt e, noch der Wohngruppenleiter, der in 
der nächsten Frühschicht tätig gewesen war, hatt en das Unglück bemerkt.

Palliativnetz strandet vor Gericht

Im niedersächsischen Landkreis Schaumburg ist ein Palliativnetz geschei-
tert und vor Gericht gestrandet. Beim Konfl ikt zwischen dem Ambulanten 
Palliativberatungsdienst Schaumburg und dem Kreisverband der Arbeiter-
wohlfahrt geht es um die Verwendung von Fördermitt eln des Landes – ins-
gesamt 40.000 Euro. Stritt ig ist unter anderem, wer von den ehemaligen 
Kooperationspartnern Empfänger und wer Verteiler von Fördergeld ist.

Die Deutsche Hospiz Stift ung weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass Probleme vorprogrammiert sind, wenn die Parteien in einem 
Netzwerk die Zusammenarbeit untereinander nur mit Absichtserklä-
rungen regeln. Zwischen den Partnern sollten ordentliche Verträge über 
die Kooperation geschlossen werden.
 
Todkranke haben Anspruch auf nicht zugelassene Medizin

Nach einem Urteil des Hessischen Landessozialgerichts haben lebensbe-
drohlich erkrankte Menschen einen Anspruch, mit hierzulande nicht zu-
gelassenen Medikamenten behandelt zu werden, wenn eine anerkannte 
Therapie nicht hilft . Wenn „in einer notstandsähnlichen Situation“ eine 
Abwägung von Chancen und Risiken für die Behandlung spreche, versto-
ße es gegen das Grundgesetz, wenn eine Krankenkasse die Versorgung 
mit dem Medikament verweigere, urteilte das Gericht.

Konkret ging es um den Fall eines 44jährigen Aids-Kranken, der gegen 
mehrere Kombinationstherapien Resistenzen und Unverträglichkeiten ent-
wickelt hatt e. Lediglich eine Therapie hatt e noch angeschlagen, allerdings 
zu erheblicher Gewichtszunahme und organischen Störungen geführt. Sei-
nen Antrag auf Versorgung mit einem in Europa nicht zugelassenen Mitt el 
zur Fett reduzierung im Bauchraum, dessen Wirksamkeit allerdings durch 
eine Studie belegt ist, hatt e seine Krankenkasse zunächst abgelehnt. 

Zusammenarbeit in 
Palliativnetzen
vertraglich regeln
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Ambulante Hospizdienste erhielten 2008 mehr als                  
21,1 Millionen Euro von den Krankenkassen

Die ambulanten Hospizdienste in Deutschland haben für das vergangene 
Jahr mindestens 21,1 Millionen Euro von den Krankenkassen erhalten. Das 
geht aus einer detaillierten Aufl istung des Verbandes der Ersatzkassen e. V. 
(vdek) über die Förderung nach § 39 a Abs. 2 SGB V hervor. Noch nicht in 
der Liste enthalten sind die Fördermitt el, die an die Dienste in Rheinland-
Pfalz gefl ossen sind. Hier wartet der vdek noch auf entsprechende Daten. 

Auff ällig ist, dass der Wert einer Leistungseinheit, die dem Förderanspruch 
eines ambulanten Dienstes zugrunde liegt, von Bundesland zu Bundesland 
höchst unterschiedlich ist. Zur Förderung ambulanter Hospiz arbeit steht 
pro Land ein fester Betrag zur Verfügung, der sich aus der Zahl der Ver-
sicherten in dem Land ergibt. Die Fördermitt el werden dann nach einem 
Punktesystem, den so genannten „Leistungseinheiten“, vergeben. Je mehr 
Leistungseinheiten von den ambulanten Hospizdiensten eines Bundes-
landes erbracht werden, desto weniger ist die einzelne Leistungseinheit 
wegen der gedeckelten Gesamtfördersumme „wert“. Im Bundesdurch-
schnitt  betrug der Förderanspruch pro Leistungseinheit im vergangenen 
Jahr 193 Euro, im Saarland 105 Euro und in Sachsen-Anhalt 606 Euro.

Die Gesamtfördersumme liegt um fast 20 Prozent über den im März vom 
Deutschen Hospiz- und Palliativverband (DHPV) publizierten 18 Millio-
nen Euro.

Schlechte Arbeitsbedingungen für Pfl egende                             
– schlechte Pfl egequalität

Die Situation für Pfl egekräft e und Patienten in Krankenhäusern hat sich 
einer Umfrage des Deutschen Berufsverbandes für Pfl egeberufe zufolge in 
den vergangenen Jahren weiter verschlechtert. 42,5 Prozent der 2.000 an-
onym befragten Pfl egekräft e würden die eigenen Angehörigen, Freunde 
oder Bekannten nicht im eigenen Arbeitsbereich versorgen lassen wollen. 
69,2 Prozent sagen, die Pfl egequalität habe sich im vergangenen Jahr weiter 
verringert. Mehr als jeder Dritt e muss regelmäßig Aufgaben erledigen, für 
die er nicht qualifi ziert ist. 32,3 Prozent erwägen die Berufsaufgabe und 
den Wechsel in eine andere Tätigkeit mehrfach wöchentlich bis täglich. 

Das Bild wird ergänzt durch eine Studie der Gewerkschaft  ver.di. 46 Pro-
zent der Pfl egekräft e in Krankenhäusern und 52 Prozent der Beschäf-
tigten in der Altenpfl ege bezeichnen sowohl ihre Arbeit als auch ihre 
Entlohnung als „schlecht“. 48 Prozent der Altenpfl eger verdienen trotz 
Vollzeitarbeit weniger als 1.500 Euro monatlich.

Patienten in höchster Pfl egestufe zahlen im Schnitt 1.300 Euro zu

Bewohner von Pfl egeheimen müssen je nach Bundesland höchst unter-
schiedliche Beträge zuzahlen. Nach Mitt eilung des Statistischen Bundes-
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amtes bezahlen Menschen mit der höchsten Pfl egestufe in Sachsen-Anhalt 
durchschnitt lich 780 Euro monatlich aus eigener Tasche für einen Heimp-
latz, in Nordrhein-Westfalen werden 1.661 Euro fällig. Im bundesweiten 
Durchschnitt  kostet ein Heimplatz für Menschen mit Pfl egestufe III 2.766 
Euro. Davon übernimmt die Pfl egeversicherung 1.470 Euro. 

Morphinverbrauch weiter auf niedrigem Niveau

Bezüglich des Morphinverbrauches ist Deutschland noch immer ein Ent-
wicklungsland. Pro Jahr und einer Million Einwohner werden laut aktu-
ellem Bericht des International Narcotic Control Boards hierzulande le-
diglich 21 Kilogramm Morphin eingesetzt. Das ist nur geringfügig mehr 
als im Jahr 2000 (18 Kilogramm) und deutlich weniger als etwa in Ländern 
wie Kanada, den USA, Dänemark oder Australien verbraucht wird.

Morphin ist nach wie vor das wichtigste Medikament, um die Schmerzen 
sterbender Menschen erfolgreich zu behandeln. Der Morphinverbrauch 
eines Landes ist damit ein Indikator für die Qualität der Schmerztherapie.
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einhalbmal mehr Mor-
phin verbraucht

Morphinverbrauch 2005-2007 in Kilogramm pro Jahr und einer Million 
Einwohner. Quelle: International Narcotics Control Board. Narcotic Drugs 
– Estimated World Requirements f0r 2009.
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Rückblick 2008: Deutsche Hospiz Stiftung leistete              
18.900 Mal fachkundige Hilfe

Die Patientenschutzorganisation Deutsche Hospiz Stift ung hat im vergan-
genen Jahr rund 18.900 Mal fachkundige Hilfe geleistet. Gestiegen ist ins-
besondere der Beratungsbedarf in puncto Patientenverfügung. 6.500 An-
fragen waren in diesem Bereich zu verzeichnen – das ist eine Steigerung 
um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2007: 5.800 Anfragen). 

Am Schmerz- und Hospiztelefon der Deutschen Hospiz Stift ung hat sich 
im vergangenen Jahr eine qualitative Veränderung fortgesetzt, die schon 
länger zu beobachten ist. Fragen danach, wo der nächste Hospizdienst oder 
Schmerztherapeut arbeitet, spielen kaum noch eine Rolle. Mehr Menschen 
wenden sich dagegen in Fragen des Patientenschutzes an die Deutsche 
Hospiz Stift ung. Sie suchen Hilfe, wenn sich zum Beispiel ein Arzt weigert, 
die zustehende Schmerztherapie vorzunehmen oder wenn der Pfl egedienst 
dazu drängt, Kosten selbst zu übernehmen. Dank der Spenden und Beiträ-
ge von über 55.000 Mitgliedern und Förderern konnten im vergangenen 
Jahr 750.000 Euro für das Schmerz- und Hospiztelefon ausgegeben wer-
den. Beratungsgebühren werden für das Hilfsangebot nivht erhoben.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.hospize.de abrufb ar.

Studie: 393.0o0 Menschen starben ohne dringend benötigte 
hospizliche oder palliative Begleitung

Die hospizliche und palliative Versorgung stagniert in Deutschland auf 
mangelhaft em Niveau. Das ist das Ergebnis der aktuellen HPCV-Studie der 
Deutschen Hospiz Stift ung. Von den 830.000 Menschen, die 2008 starben, 
wurden nur 12,5 Prozent hospizlich oder palliativ begleitet (2007: 12,6%). 
Benötigen würden aber etwa 60 Prozent der Sterbenden eine solche Beglei-
tung. Das heißt, dass derzeit vier von fünf Sterbenden, die hospizliche bzw. 
palliative Angebote brauchen würden, keine Hilfe bekommen.

Die eklatante Unterversorgung erstreckt sich über alle Bereiche: Gerade 
einmal 50.800 Menschen, das sind 6,1% der Sterbenden, wurden zu Hau-
se, in einem Pfl egeheim oder im Krankenhaus ehrenamtlich hospizlich 
begleitet. 19.000 Menschen (2,3%) starben in einem stationären Hospiz. 
Und 33.700 Menschen (4,1%) wurden auf einer Palliativstation betreut. 
Demgegenüber starben rund 393.000 Menschen ohne jegliche Begleitung, 
obwohl sie diese dringend benötigt hätt en. Auch die Umsetzung der spe-
zialisierten ambulanten Palliativversorgung ist entt äuschend. Trotz der 
Einführung des Rechtsanspruchs darauf im April 2007 gibt es bislang nur 
eine Handvoll Anbieter. Zu wenige, um sie statistisch zu erfassen. 

Die komplett e Studie „Hospizliche Begleitung und Palliative-Care-Ver-
sorgung in Deutschland 2008“ (HPCV) kann im Internet abgerufen wer-
den: www.hospize.de/docs/hib/Sonder_HIB_02_09.pdf.
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Helfen Sie mit - Leiten Sie den Hospiz Info Brief weiter

Sie kennen Menschen, die ebenfalls Interesse am Hospiz Info 
Brief haben? Dann schicken Sie bitt e deren Namen, Anschrift , 
ggf. Funktion und die E-Mailadresse an info@hospize.de oder bit-
ten Sie diese Menschen, selbst mit uns in Kontakt zu treten. 

...Literaturtipps...Literaturtipps...Literaturtipps...Literaturtipps...Literaturipp

Informationsfi lm „Palliativmedizin“

Die Deutsche Krebshilfe hat eine kostenlose DVD herausgebracht. Darauf 
berichten betroff ene Patienten über ihren Umgang mit der Krebserkran-
kung und erzählen, wie die Palliativmedizin ihnen Lebensqualität zu-
rückgeben konnte. Dazu liefern Experten weitere Informationen. Bestellt 
werden kann die DVD hier: www.krebshilfe.de/infomaterial.html.
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...Linktipp...Linktipp...Linktipp...Linktipp...Linktipp...Linktipp...Linktipp...Lin

Alzheimer Blog

Beim Online-Projekt der Deutschen Alzheimer Gesellschaft  tauschen sich 
Angehörige, Fachleute und Ehrenamtliche aus: Schilderungen aus dem 
Alltag von Menschen mit Demenz, Informationen über wichtige Entwick-
lungen und wertvolle Tipps sind zu lesen. 

Linkadresse: www.alzheimerblog.de.

Sterben – an der oder durch die Hand des Menschen?

Dieses Buch bietet Orientierung in der verwirrenden und emotional auf-
geladenen Sterbehilfe-Debatt e. Juristen, Mediziner, Philosophen, Theolo-
gen und Politiker leisten Beiträge zur Diskussion. Bei aller weltanschau-
licher Pluralität bleibt der Grundkonsens, dass menschliches Leben und 
die Würde der Person unantastbar und schutzwürdig sind.
Georg Kaster (Hg.): Sterben – an der oder durch die Hand des Menschen? 
dialogverlag, 264 Seiten.

Wo bist du? Demenz – Abschied zu Lebzeiten

Neun Reportagen, erzählt von Kindern, Eheleuten und Enkeln, zeichnen 
ein umfassendes Bild vom Kampf um die Würde demenzkranker Men-
schen. Aufgeschrieben haben die Geschichten die beiden Journalistinnen  
Julia Engelbrecht-Schnür und Britt a Nagel. 40 hochwertige Schwarz-Weiß-
Fotografi en, die in ihrer Intimität Innigkeit und Lebensfreude abbilden, 
ergänzen die Reportagen.
Julia Engelbrecht-Schnür und Britt a Nagel: Wo bist du? Demenz – Ab-
schied zu Lebzeiten. Hoff mann und Campe, 160 Seiten.

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


